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Hochschule Konstanz  
Technik, Wirtschaft und Gestaltung  
Studierendenreferat – Brauneggerstr. 55, 78462 Konstanz  

Antrag auf Zulassung  
zum Master Studium  

Sommer-/ Wintersemester 20…..  / …… 

 
Passbild 

Bitte ein Exemplar hier einkleben. 
Bitte schreiben Sie auf die Rückseite 
Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. 

 

Bewerber-Nr. 
(wird von der HS vergeben) 

Matrikelnummer der HTWG Konstanz 
(wenn wegen bestehender oder früherer  
Immatrikulation bekannt) 

 
………………………………….. 

     

Eingangsstempel HTWG 

 

Allgemeiner Hinweis: Bevor Sie mit dem Ausfüllen dieses Antrages beginnen, lesen Sie bitte die Hinweise zu 
Nummer 10 und 11 dieses Antrages durch. 
 

1. ANGABEN ZUR PERSON 
Name  Vorname  Titel (z.B. Dr.)  

Zusatz  Geschlecht  männlich    weiblich 

Geb.- datum  Geburtsort  Staatsang.  

Straße  Zusatz z. B. (Zimmer Nr., bei, c/o) 

Postleitzahl  Ort  

Kfz-Kennz.   Deutschland  Ausland 

Im Inland KFZ-Kennzeichen des Kreises (z.B. KN für Konstanz), im Ausland das internationale (z. B. CH für Schweiz) 

Telefon  E-Mail  Handy  

 

2. ZULASSUNGSANTRAG  

Studienwunsch Master-Studiengang bitte mit der Kurzbezeichnung angeben: _________ 

 
Kurzbezeichnung der Master-Studiengänge: 
 
ASE = Automotive Systems Engineering - M.Eng. Master of Engineering 
BIT = Business Information Technology – M.Sc. Master of Science 
EIM = Elektrische Systeme - M.Eng. Master of Engineering 
MAR  = Architektur – M.A. Master of Arts 
MBI  = Bauingenieurwesen – M.Eng. Master of Engineering  
MKD  = Kommunikationsdesign – M.A. Master of Arts 
MME  = Mechatronik – M.Eng. Master of Engineering 
MMS  = Mechanical Engineering and International Sales Management – M.Eng. Master of Engineering 
MSI = Informatik - M.Sc. Master of Science 
MWI = Wirtschaftsingenieurwesen - M.Eng. Master of Engineering 
 / MWB  = Studienrichtung Bauingenieurwesen  
 / MWE  = Studienrichtung Elektro- und Informationstechnik  
 / MWM  = Studienrichtung Maschinenbau  
UVT = Umwelt- und Verfahrenstechnik – M.Eng. Master of Engineering 
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3. ANGABEN ZUR HOCHSCHULZUGANGSBERECHTIGUNG 
 Ort Art Note Datum 

Inland Ausland     

Ist die Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben worden, ist eine Bestätigung über die Gleichwertigkeit des Schulabschlusses mit einem deutschen 
Abschluss beizufügen. 

4. NACHWEIS DES ERFORDERLICHEN ERSTEN BERUFSQUALIFIZIERENDEN ABSCHLUSSES 
Zulassungsvoraussetzung ist u. a. der Nachweis eines mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abgeschlossenen grundständigen Hochschulstudiums oder ein vergleichbarer Abschluss. 

Bachelor-/ Bakkalaureus  Diplomprüfung 
(Berufsakademie)  

Wissenschaftliche Prüfung für 
das Lehramt am Gymnasium 

 

Diplomprüfung (Universität)  Diplomprüfung (Fachhochschule) 
 

Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen (Pädagogische 
Hochschule)  

Sonstiger    

Prüfung abgelegt am:  Hochschule:  

Fach/ Fächer/ Studiengang:  

Regelstudienzeit:   Semester Abschlussnote:  

5. ANGABEN ZU BISHER BESUCHTEN HOCHSCHULEN UND BISHERIGEN STUDIENZEITEN 
(Lückenlose Auflistung, ggf. auf einem gesonderten Blatt beifügen) 

An welcher Hochschule in Deutschland sind Sie erstmals eingeschrieben worden? 

Ort    

Art der Hochschule 
U = Universität,  
FH = Fachhochschule,  
MH = Musikhochschule,  
PH = Pädagogische Hochschule 

 Erstimmatrikulation/Datum  SS/  WS  

 

Haben Sie bereits ein Studium erfolgreich abgeschlossen und werden Sie das 
Abschlusszeugnis bis spätestens zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusstermins 
erhalten?  
Falls ja, bitte Abschlusszeugnis vorlegen. 

 Ja 

 Nein 

Hochschule  Studiengang  

Stud. Abschluss Bezeichnung 

 
Von WS/ SS Jahr von 

 
Bis Ende WS/ SS Jahr bis 

 
 

Lfd. Semester Studiengang Zeitraum  
von / bis 

Hochschule (Name, Ort) 

1. Semester    

2. Semester    

3. Semester    

4. Semester    

5. Semester    

6. Semester    

7. Semester    
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8. Semester    

9. Semester    

10. Semester    

Beurlaubungs- und Studienzeiten sind durch entsprechende Nachweise zu belegen. Weitere 
Studienzeiten sind auf einem gesonderten Blatt einzutragen. 

 

6. STUDIUM IM VORANGEGANGENEN SEMESTER 
Angaben nur, wenn Sie im vorangegangenen Semester an einer Hochschule eingeschrieben waren/ sind. 

War/ ist die Hochschule im Inland?  Ja   Nein 

Ort, wenn in Deutschland    

Land, wenn im Ausland    

Art der Hochschule (U = Universität, FH = Fachhochschule, MH = Musikhochschule, PH = Pädagogische Hochschule)  

Angestrebte Abschlussprüfung und Studiengang, für den Sie zuletzt an einer Hochschule 
eingeschrieben waren/ sind: 

Angestrebte 
Abschlussprüfung 
 

Studiengang 
Bezeichnung 

Fach-
semester 

Art des Studiums 
P = Theorie-/ Präsenzstudium 
S = Praxissemester 
F = Fernstudium 

Typ des Studiums 
V = Vollzeit 
T = Teilzeit 

      

7. ABGELEGTE ABSCHLUSSPRÜFUNG 
Angaben sind erforderlich, wenn Sie an einer deutschen oder ausländischen Hochschule ein Studium abgeschlossen haben. 

War die Hochschule im Inland?  Ja   Nein 

Ort, wenn in Deutschland    

Land, wenn im Ausland  Internationales 
KFZ-Kennz. 

 

Art der Abschlussprüfung:  

Datum der 
Abschlussprüfung 

 Ergebnis  bestanden 

 nicht bestanden 

Note  

8. ANGABEN ZU BERUFSPRAKTISCHEN TÄTIGKEITEN VOR AUFNAHME DES MASTER-STUDIUMS 
Haben Sie nach Abschluss des unter Punkt 4 eingetragenen grundständigen 
Studiums eine Berufstätigkeit und/ oder andere praktische Tätigkeiten ausgeübt? 
 Falls ja, sind entsprechende Nachweise einzureichen. 

 Ja   Nein 

Firma: Von  Bis  

Firma: Von  Bis  

Firma: Von  Bis  

9. ERKLÄRUNGEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN 
Haben Sie für den beantragten Studiengang eine Prüfung endgültig nicht 
bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren? 

(§ 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG) 

 Ja 

 Nein 
 

Falls ja, in welchem Fach/ in welchem Studiengang? 
Fach/ Fächer: 

Studiengang 
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Beabsichtigen Sie, zu Beginn des Studiums ein Dienst-, Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis aufzunehmen oder ein bestehendes fortzusetzen? 

 Ja 

 Nein 

Wenn ja:  ganztags/  halbtags: tägliche Arbeitsstunden 

Art und Ort der Tätigkeit:  
Falls ja, ist die Bestätigung Ihres Arbeitgebers , dass Sie die zeitliche Möglichkeit haben, sich uneingeschränkt dem Studium zu widmen 
(§ 60 Abs. 2 Nr. 4 LHG), beizufügen 

 

Falls Sie derzeit an einer anderen Hochschule immatrikuliert sind: Beabsichtigen 
Sie, Ihre Immatrikulation an Ihrer derzeitigen Hochschule beizubehalten und an 
der Hochschule Konstanz ein Doppelstudium aufzunehmen? 
Erkundigen Sie sich bitte hierzu im Studierendenreferat. 

 Ja 

 Nein 

10. DIESEM ANTRAG SIND ZWINGEND BEIZUFÜGEN: 
Amtlich oder notariell beglaubigte Kopie (Beglaubigungen nimmt jede Schule, 
Stadtverwaltung oder ein Notar vor; Beglaubigungen von anderen Einrichtungen 
werden nicht anerkannt) folgender Nachweise: 

- Abschlusszeugnis des Erststudiums bzw. vollständiger Notenspiegel, d.h. mit der 
Note der Diplom- oder Bachelorarbeit sowie der Gesamtabschlussnote. Liegt 
beides noch nicht vor, bitte einen aktuellen Notenspiegel beilegen. Sie erhalten 
dann bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ggf. eine vorbehaltliche 
Zulassung mit einer Frist zur endgültigen Vorlage des Abschlusszeugnisses. 

- Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (vollständig) 

- Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken (bei ausländischer Staatsangehörigkeit) 

- Tabellarischer Lebenslauf 

- Waren Sie im vergangenen Semester an einer anderen deutschen Hochschule als 
der HTWG Konstanz immatrikuliert, fügen Sie eine aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung unter Angabe der Fach- und Hochschulsemester 
bei. Waren Sie nicht im vergangenen Semester jedoch in einem früheren 
Semester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert, fügen Sie bitte die 
letzte Exmatrikulationsbescheinigung, aus der ebenfalls die Anzahl der Fach- und 
Hochschulsemester ersichtlich ist, bei. 

Erforderlich sind auch 2 Lichtbilder (Passbildformat). Bitte beschriften Sie dieses auf 
der Rückseite mit Ihrem Namen und Ihrem Geburtsdatum. 

11. WICHTIGE HINWEISE 
o Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben! Die Originale Ihrer Unterlagen legen 

Sie bitte erst bei der Einschreibung vor. 

o Wenn das Abschlusszeugnis des Erststudiums (erster berufsqualifizierender Abschluss) 
nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt ist, muss eine amtliche Übersetzung 
in die deutsche Sprache in beglaubigter Kopie oder beglaubigter Abschrift beigefügt sein. 

o Nur vollständig ausgefüllte und mit den jeweils geforderten Nachweisen – amtlich 
beglaubigte Kopien/ Abschriften – belegte Anträge, die fristgerecht eingegangen sind, 
werden bearbeitet. Die Bewerbungstermine sind Ausschlussfristen und daher unbedingt zu 
beachten. 

o Bewerber für einen Masterstudiengang dürfen nach den zulassungsrechtlichen Regelungen 
im Zulassungsantrag nur einen Studiengang benennen. Stellt dagegen ein Bewerber 
mehrere Anträge, wird nur über den letzten fristgerecht eingegangenen Antrag 
entschieden! 

  Hinweis für ausländische Studienbewerber (Sprachliche Voraussetzungen) 
 Alle Studienbewerber müssen sehr gute deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Da die 

Lehrveranstaltungen überwiegend in deutscher Sprache abgehalten werden, sind fundierte Kenntnisse 
der deutschen Sprache Grundvoraussetzung für ein Studium. 

 Der Zulassungsantrag wird nur bearbeitet, wenn ein Sprachzeugnis über entsprechende 
Deutschkenntnisse, z. B. DSH oder einer vergleichbaren Prüfung beigelegt wird. Zumindest muss ein 
Nachweis über die Anmeldung zu einer solchen Prüfung beiliegen, die noch vor Beginn des Studiums 
stattfindet. Ohne den Nachweis über entsprechende Sprachkenntnisse wird Ihre Bewerbung nicht 
berücksichtigt! 

   Voraussetzung für die Zulassung und die Einschreibung ist die Vorlage der Bescheinigung  
über das Bestehen der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (mindestens 
DSH-2) oder einer vergleichbaren Prüfung (z. B.: TestDaF 4,0) 
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12. Rechtsgrundlagen 
Die einzelnen Daten werden nach folgenden Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung erhoben, 
gespeichert, verarbeitet und bei Vorliegen der entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen 
weitergegeben: 

1. Daten, die zur Erfüllung der rechtmäßigen Aufgaben der Hochschule (§ 12 Landeshochschulgesetz) 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, können gemäß den Bestimmungen des 
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) Baden-Württemberg an Dritte, insbesondere andere 
Hochschulen, gesetzliche Krankenkassen, Ämter für Ausbildungsförderung, 
Rentenversicherungsträger, Versorgungsämter, Wohlfahrtsverbände und Besoldungsstellen 
öffentlicher Arbeitgeber weitergegeben werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

2. §§ 58 bis 62 Landeshochschulgesetz  

3. Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten der Studienbewerber, Studierenden und Prüfungskandidaten für Verwaltungszwecke der 
Hochschulen (in der jeweils gültigen Fassung). 

Daten, die auf dieser Rechtsgrundlage erhoben werden, werden ohne Nennung des vollständigen 
Namens und der Anschrift an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg übermittelt. Dieses 
darf Einzelangaben ebenfalls ohne Nennung von Namen und Anschrift an die fachlich zuständigen 
obersten Bundes- und Landesbehörden sowie an die von diesen bestimmten Stellen auf Verlangen 
und – soweit dies ohne Gefährdung der Geheimhaltung möglich ist – für wissenschaftliche Zwecke 
weiterleiten. 

 
Ich weiß, dass die Verweigerung der Angaben, die nach der Verordnung des Wissenschaftsministeriums 

zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Studienbewerber, Studierenden 
und Prüfungskandidaten für Verwaltungszwecke der Hochschulen vom 28.08.1992 (GBl S. 667) 
i.d.F vom 27.09.1999 (GBl S. 396) erhoben werden, zur Verweigerung der Immatrikulation 
führen kann. 

Ich erkenne die Satzungen und Ordnungen der Bibliothek und des Rechenzentrums der HTWG Konstanz 
an. 

Ich versichere, dass meine Angaben wahr und vollständig sind. Ich weiß, dass unwahre Angaben zur 
Verweigerung ggf. zur Aufhebung der Immatrikulation führen können. 

Ich willige ein, dass meine Bewerberdaten zum Zwecke der hochschulinternen Weiterverarbeitung durch die 
Fakultäten weitergegeben werden. 

 

 

 

 

 

     

Ort, Datum  Unterschrift 

 
 
 
Wir senden Ihnen gerne eine Eingangsbestätigung für Ihren Antrag zu, wenn Sie uns dazu in Ihren Unterlagen 
eine frankierte und an Sie adressierte Postkarte beilegen.  


